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312

Verordnung tiber die Erstellung dienstlicher Beurteilungen der Richterinnen
und Richter sowie der Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte im Geschéaftsbereich des Minis-
teriums der Justiz
(Beurteilungsverordnung JM - BeurtVO JM)

Vom 14. Dezember 2022

Aufgrund des § 14 Absatz 5 und 6 Satz 2 des Landesrichter- und Staatsanwaltegesetzes vom 8.
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), von denen Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504) neu gefasst und Absatz 6 Satz 2 durch Arti-
kel TNummer 2 Buchstabe b des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504) eingefligt wor-
den ist, verordnet das Ministerium der Justiz:
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§1
Grundsatze, Beurteilungsarten

(1) Diese Verordnung regelt die Grundsatze fir die Erstellung der dienstlichen Beurteilungen von
Richterinnen und Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs-, der Finanz-, der
Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit sowie von Staatsanwaltinnen und Staatsanwalten des
Landes Nordrhein-Westfalen. Einzelheiten zu dieser Verordnung werden in einer Verwaltungs-
vorschrift geregelt.

(2) Dienstliche Beurteilungen sind unter Beachtung der richterlichen Unabhangigkeit und der
Stellung der Staatsanwaltschaften als Organe der Rechtspflege zu erstellen.

(3) Dienstliche Beurteilungen erfolgen in regelmaBigen Zeitabstanden (Regelbeurteilungen) und
nach MaBgabe des § 3 aus besonderem Anlass (Anlassbeurteilungen). Sie erfolgen durch die
dazu bestimmte dienstvorgesetzte Stelle und als weitere dienstliche Beurteilung (Uberbeurtei-
lung) nach MaBgabe der Beamten- und Disziplinarzustéandigkeitsverordnung JM vom 4. Dezem-
ber 2007 (GV. NRW. S. 652) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die dienstliche Beurteilung erfolgt unter Verwendung eines Beurteilungsformulars, dessen
Form, Inhalt und Ausgestaltung in der Verwaltungsvorschrift nach Absatz 1 Satz 2 festgelegt
werden.

§2
Regelbeurteilungen

(1) Vor der Ernennung auf Lebenszeit erfolgt eine Regelbeurteilung nach Ablauf einer Probezeit
von sechs, achtzehn und sechsunddreiBig Monaten und alsdann alle zwei Jahre. Von einer Re-
gelbeurteilung nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn in den letzten sechs Monaten vor dem
Stichtag bereits eine Anlassbeurteilung wegen der Bewerbung um ein Eingangsamt erstellt wur-
de.

(2) Nach der Ernennung auf Lebenszeit erfolgt eine Regelbeurteilung alle vier Jahre zum Stich-
tag 1. Juni.

(3) Eine Regelbeurteilung erfolgt nicht fur

1. Prasidentinnen und Prasidenten der oberen Landesgerichte sowie Generalstaatsanwaltinnen
und Generalstaatsanwalte,

2. Richterinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte, die

a) das 50. Lebensjahr vollendet haben und beantragen, nicht beurteilt zu werden, oder
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b) das 55. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie nicht beantragen, beurteilt zu werden,

3. Richterinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte wahrend der Dauer einer
Erprobung im Sinne des § 14 Absatz 6 des Landesrichter- und Staatsanwaltegesetzes vom 8.
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Bei Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwaltinnen und Staatsanwalten, deren tatsachli-
che Tatigkeit im Durchschnitt des Beurteilungszeitraums unterhalb von 20 Prozent der regelma-
Bigen Dienstzeit lag, ist die Verpflichtung zur Nachzeichnung entsprechend § 9 der Laufbahn-

verordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S. 461) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

§3

Anlassbeurteilungen

(1) Eine Anlassbeurteilung erfolgt bei jeder Bewerbung um ein Eingangsamt oder ein Amt mit ho-
herem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts (Beférderungsamt), es sei denn, das Ende
des Beurteilungszeitraums der letzten dienstlichen Beurteilung, die eine Prognose fur das ange-
strebte Statusamt bereits enthalt, liegt nicht mehr als sechs Monate zurilick und eine davon ab-
weichende Beurteilung ist nicht veranlasst.

(2) Eine Anlassbeurteilung erfolgt zudem

1. zum Beginn einer mindestens sechs Monate dauernden Abordnung oder Zuweisung oder ei-
nes mindestens sechs Monate dauernden Dienstleistungsauftrags sowie bei Beendigung einer
solchen Abordnung oder Zuweisung oder eines solchen Dienstleistungsauftrags; dies gilt nicht,
wenn

a) das Ende des Beurteilungszeitraums der letzten dienstlichen Beurteilung nicht mehr als sechs
Monate zurickliegt und eine davon abweichende Beurteilung nicht veranlasst ist,

b) die Abordnung innerhalb des Bezirks derselben dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeitsverordnung JM erfolgt oder

c) der Dienstleistungsauftrag an eine Richterin oder einen Richter auf Probe innerhalb des Be-
zirks derselben dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 der Beamten- und Diszipli-
narzustandigkeitsverordnung JM erteilt wird,

2. bei einer Versetzung; dies gilt nicht, wenn

a) das Ende des Beurteilungszeitraums der letzten dienstlichen Beurteilung nicht mehr als sechs
Monate zurickliegt und eine davon abweichende Beurteilung nicht veranlasst ist,

b) die Versetzung innerhalb des Bezirks derselben dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des § 1
Absatz 1 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeitsverordnung JM erfolgt oder
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c) die oder der zu Beurteilende seit der letzten dienstlichen Beurteilung nur im aufnehmenden
Geschaftsbereich tatig gewesen ist,

3. nach Beendigung einer Erprobung im Sinne des § 14 Absatz 6 des Landesrichter- und Staats-
anwaltegesetzes, es sei denn, die Erprobung wird vor Ablauf von drei Monaten abgebrochen,

4. auf Aufforderung des fiur Justiz zustandigen Bundesministeriums anlasslich der Bundesrich-
terwahlen und

5. zum Beginn einer mindestens zwolf Monate dauernden beschaftigungslosen Elternzeit, voll-
standigen Beurlaubung oder vollstandigen Freistellung auf Antrag der oder des zu Beurteilenden.

(3) Richterinnen und Richter auf Probe oder kraft Auftrags sind, soweit erforderlich, ferner recht-
zeitig vor Ablauf der in § 22 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 23 des Deutschen Richtergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBI. | S. 713), das zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154) geandert worden ist, bestimmten Fristen zu beur-
teilen.

§4
BeurteilungsmaBstab

(1) Eignung, Befahigung und fachliche Leistung sind am MaRBstab desjenigen Statusamts unter
Berlcksichtigung der Anforderungsprofile nach § 8 zu beurteilen, das die oder der zu Beurteilen-
de am Stichtag innehat. Richterinnen und Richter auf Probe sowie Richterinnen und Richter kraft
Auftrags sind am MaBstab desjenigen Statusamts unter Beriicksichtigung der Anforderungspro-
file nach § 8 zu beurteilen, in dem sie spater als Richterin oder Richter auf Lebenszeit bezie-
hungsweise als Staatsanwaltin oder Staatsanwalt verwendet werden sollen.

(2) Mit jeder Beforderung in ein hdheres Statusamt sind regelmaBig gesteigerte Anforderungen
und ein héheres MaB an Verantwortung verbunden. Nach jeder Beférderung sind bei der dienst-
lichen Beurteilung entsprechend strengere MaBstabe anzulegen.

§5
Beurteilungsmerkmale

(1) Eignung, Befahigung und fachliche Leistung sind jeweils anhand folgender Hauptmerkmale zu
bewerten:

1. Sach- und Fachqualifikation,

2. Personliche Qualifikation,
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3. Soziale Qualifikation sowie
4. Fihrungs- und Leitungsqualifikation.

(2) Zur weiteren Konkretisierung werden den Hauptmerkmalen in der Verwaltungsvorschrift nach
§ 1 Absatz 1 Satz 2 Untermerkmale zugeordnet. Bei der dienstlichen Beurteilung von

1. Prasidentinnen und Prasidenten sowie deren Vizeprasidentinnen und Vizeprasidenten,
2. Direktorinnen und Direktoren sowie deren standigen Vertreterinnen und stdndigen Vertreter,

3. Leiterinnen und Leitern der Generalstaatsanwaltschaften und der Staatsanwaltschaften sowie
deren Vertreterinnen und Vertretern sowie

4. Leitenden Oberstaatsanwaltinnen und Leitenden Oberstaatsanwalten als Leiterinnen oder Lei-
tern einer Abteilung bei einer Generalstaatsanwaltschaft sowie Oberstaatsanwaltinnen und Ober-
staatsanwalten als Leiterinnen oder Leitern einer Hauptabteilung bei einer Staatsanwaltschaft

werden dem Hauptmerkmal Flihrungs- und Leitungsqualifikation gesonderte Untermerkmale zu-
geordnet, die den besonderen Anforderungen dieser Amter Rechnung tragen.

(3) Den Untermerkmalen sollen Ausformungen mit beispielhaftem und erlauterndem Charakter
hinzugefligt werden.

§6
Bewertung

(1) Die Hauptmerkmale sind anhand der ihnen zugeordneten Untermerkmale in textlicher Form zu
bewerten und jeweils mit einer Zwischennote zu versehen (Zwischenbewertung). Die dienstliche
Beurteilung ist mit einer zusammenfassenden Wirdigung der Eignung, Befédhigung und fachli-
chen Leistung und einer diesbezliglichen Gesamtnote (Gesamturteil) abzuschlieBen. Das Ge-
samturteil ist aus den vier Zwischenbewertungen unter Wurdigung ihrer Gewichtung und nicht
als arithmetisches Mittel zu bilden. Dabei kommt den Zwischenbewertungen der Hauptmerkmale
nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 4 zusammenbetrachtet ein groBeres Gewicht zu als den zu-
sammenbetrachteten Zwischenbewertungen der Hauptmerkmale nach § 5 Absatz 1 Nummer 2
und 3. Das Hauptmerkmal nach § 5 Absatz 1 Nummer 4 ist umso gewichtiger, je groBer der Um-
fang der im Beurteilungszeitraum wahrgenommenen Fihrungs- und Leitungsaufgaben ist. Aus
der Begrindung des Gesamturteils muss sich die im Einzelfall vorgenommene Gewichtung der
vier Zwischenbewertungen ergeben.

(2) Zwischen- und Gesamtnoten sind:

hervorragend:
13 - 15 Punkte,
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erheblich Uber dem Durchschnitt:
10 - 12 Punkte,

Uberdurchschnittlich:
7 - 9 Punkte,

den Anforderungen entsprechend:
4 - 6 Punkte,

unterdurchschnittlich:
1- 3 Punkte,

ungenigend:
0 Punkte.

Zu verwenden sind ganze Punktwerte. Andere Bewertungen oder Zusatze sind unzulassig.

§7

Zusatzliche Bestimmungen fiir Anlassbeurteilungen

(1) Bei einer Anlassbeurteilung nach § 3 Absatz 1ist ausgehend von dem Gesamturteil liber die
im Beurteilungszeitraum gezeigte Eignung, Befahigung und fachliche Leistung eine Prognose der
flir das angestrebte Amt zu erwartenden Eignung, Befahigung und fachlichen Leistung (Eignung
im weiteren Sinne) der oder des zu Beurteilenden abzugeben. MaBstab flr die Prognose ist das
angestrebte Statusamt unter Berlicksichtigung der Anforderungsprofile nach § 8.

(2) Bei einer Anlassbeurteilung nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 ist ausgehend von dem Gesamtur-
teil eine Prognose der zu erwartenden Eignung im weiteren Sinne fur jedes typischerweise erste
Beforderungsamt des betreffenden Dienstzweiges oder der betreffenden Gerichtsbarkeit, des-

sen Ubertragung eine Erprobung voraussetzt, anzugeben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Grad der Eignung im weiteren Sinne ist zusammenfassend zu bewerten und zwar mit

hervorragend geeignet:
13 - 15 Punkte,

besonders gut geeignet:
10 - 12 Punkte,

gut geeignet:
7 - 9 Punkte,

geeignet:
4 - 6 Punkte,
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nicht geeignet:
0 - 3 Punkte.

§ 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§8
Anforderungsprofile

(1) Fur jedes Eingangs- und Beforderungsamt wird ein Anforderungsprofil in der Verwaltungsvor-
schrift nach § 1 Absatz 1 Satz 2 erstellt.

(2) Die Anforderungsprofile nach Absatz 1 beschreiben idealtypische Qualifikationen und enthal-
ten keine konstitutiven Merkmale. Sie sind insoweit verbindlich, als die dienstliche Beurteilung
einschlieBlich der Prognose nach § 7 Absatz 1und 2 an ihnen ausgerichtet werden muss. Weni-
ger entwickelte Qualifikationen kdnnen dabei durch andere starker ausgepragte Qualifikationen
kompensiert werden; als fehlend festgestellte Qualifikationen kdnnen nur ausnahmsweise kom-
pensiert werden. Qualifikationen, die von der oder dem zu Beurteilenden aufgrund einer Schwer-
behinderung nicht erflllt werden kdénnen, bleiben auBer Betracht.

(3) Soweit Anforderungsprofile eine bestimmte Bewahrungs- oder Verwendungszeit vorsehen,
gilt fuir die Berechnung dieser Zeit eine Teilzeitbeschaftigung von mindestens 30 Prozent des re-
gelmaBigen Dienstes als volle Arbeitszeit. Bei einer geringeren Teilzeitbeschaftigung ist die Teil-
zeitbeschaftigung entsprechend ihrem Verhaltnis zur Beschaftigung mit 30 Prozent des regel-
maBigen Dienstes zu berlicksichtigen. Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fir den Fall einer
teilweisen Freistellung von der dienstlichen Tatigkeit wegen der Mitgliedschaft in einem Richter-,
Staatsanwalts- oder Prasidialrat oder als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen
sowie flir den Fall einer teilweisen Freistellung von Rechtsprechungs- oder staatsanwaltlichen
Aufgaben zur Wahrnehmung von Aufgaben der Justizverwaltung.

§9

Beurteilungs- und Uberbeurteilungszustiandigkeit

(1) Die dienstliche Beurteilung obliegt derjenigen Stelle, die am Ende des Beurteilungszeitraums
dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeits-
verordnung JM ist. Die Zustandigkeit fiir die Uberbeurteilung richtet sich nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 10 und § 7 Absatz 2 Nummer 3 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeitsverordnung JM.

(2) Im Verhinderungsfall ist die Vertreterin oder der Vertreter zustandig. Hat die Vertreterin oder
der Vertreter im Vergleich zu der oder dem zu Beurteilenden ein gleichrangiges oder niedrigeres
Statusamt inne, ist die Beurteilung im Fall einer nicht nur voriibergehenden Verhinderung von der
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geman § 8 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30) in
der jeweils geltenden Fassung nachsthdheren dienstvorgesetzten Stelle zu erstellen.

(3) Im Fall der Abordnung an eine Stelle auBerhalb des Geschaftsbereichs des fir Justiz zustan-
digen Ministeriums oder der Zuweisung einer Tatigkeit bei einer solchen Stelle obliegt die dienst-
liche Beurteilung vorbehaltlich des Absatzes 4 der letzten dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des
§ 1 Absatz 1 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeitsverordnung JM. Zu diesem Zweck ist ein
schriftlicher Beurteilungsbeitrag der Stelle einzuholen, bei der die oder der zu Beurteilende tatig
ist.

(4) Erfolgt die Abordnung an eine Stelle auBerhalb des Geschaftsbereichs des fiir Justiz zustan-
digen Ministeriums oder die Zuweisung einer Tatigkeit bei einer solchen Stelle zum Zwecke der
Erprobung, obliegt die dienstliche Beurteilung wegen der Beendigung der Erprobung den in § 2
Nummer 1 bis 3 und 5 bis 6 der Beamten- und Disziplinarzustandigkeitsverordnung JM genann-
ten dienstvorgesetzten Stellen fiir die zu Beurteilenden ihres Geschaftsbereichs. Zu diesem
Zweck ist ein schriftlicher Beurteilungsbeitrag der Stelle einzuholen, bei der die Erprobung er-
folgt ist.

(5) Die dienstliche Beurteilung von Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwaltinnen und
Staatsanwalten, die an das fur Justiz zustandige Ministerium abgeordnet sind, obliegt in allen
Fallen dem fir Justiz zustandigen Ministerium.

§10
Erstmalige Regelbeurteilung

Die Regelbeurteilungen nach § 2 Absatz 2 sind erstmals zum Stichtag 1. Juni 2025 zu erstellen.
Der Beurteilungszeitraum dieser Beurteilungen erstreckt sich vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai
2025.

§NM
Besonderheiten in der Arbeitsgerichtsbarkeit

(1) Abweichend von § 2 Absatz 2 wird der Stichtag der Regelbeurteilungen durch das Datum der
Lebenszeiternennung bestimmt.

(2) Die Vizeprasidentin des Landesarbeitsgerichts oder der Vizeprasident des Landesarbeitsge-
richts soll in das Beurteilungsverfahren einbezogen werden. Die Mdglichkeit, weitere Dezernen-
tinnen oder Dezernenten in das Beurteilungsverfahren einzubeziehen, bleibt hiervon unberthrt.
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§12
Evaluierung

Diese Verordnung wird nach Ablauf von drei Jahren seit ihrem Inkrafttreten von dem fiir Justiz
zustandigen Ministerium UGberprft.

§13
Ubergangsregelung

Dienstliche Beurteilungen, deren Stichtag vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung liegt, sind
einschlieBlich einer gegebenenfalls erforderlichen Uberbeurteilung auf der Grundlage der Allge-
meinen Verfliigung ,Dienstliche Beurteilungen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsan-
waltinnen und Staatsanwalte” vom 2. Mai 2005 (JMBI. NRW S. 121), die zuletzt durch Allgemeine
Verfligung vom 4. Juli 2016 (JMBI. NRW S. 191) gedndert worden ist, zu erstellen. Dasselbe gilt
fiir dienstliche Beurteilungen einschlieBlich einer gegebenenfalls erforderlichen Uberbeurteilung,
die aus Anlass einer Bewerbung um ein vor dem 1. Januar 2023 ausgeschriebenes Eingangs-
oder Befdérderungsamt zu erstellen sind, mit der MaBgabe, dass der spateste Beurteilungsstich-
tag der 31. Dezember 2022 ist; die Stellenbesetzungsverfahren sind auf der Grundlage dieser
dienstlichen Beurteilungen und der in Satz 1 genannten Allgemeinen Verfligung zu Ende zu fuh-
ren.

§14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Dusseldorf, den 14. Dezember 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin Limbach

GV.NRW. 2022 S. 1104

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s1104

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Erstellung dienstlicher Beurteilungen der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz (Beurteilungsverordnung JM - BeurtVO JM) 


